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Sachbereich: Gesprächstraining 

 

Kompetenzziele: 

Die Teilnehmenden können 

Einzel-
stunden 

Lerninhalte 
Bezüge zu anderen 

Lehrgebieten 

ein fachliches Gespräch führen und dabei die fachlichen Aspekte sach-
lich richtig, in verständlicher Sprache und auf das Gesprächsziel bezogen 
in das Gespräch integrieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 

 unterstützende Unterlagen vorberei-
ten und im Gespräch positionieren 

 Fachbegriffe übersetzen und/oder 
erläutern 

 rechtliche Voraussetzungen, Folge-
rungen und Verfahrensvorschriften 
verständlich und begreifbar darstel-
len 

 gesetzliche Vorschriften zur Ge-
sprächssteuerung einsetzen 

 Gesprächsergebnisse absichern und 
formal richtig dokumentieren 

 zum passenden Ergebnis kommen 

 

 

 

 

 

Sozialrecht, Recht der 
Gefahrenabwehr 

 

 

 

 

 
und 
Verwaltungsorganisa-
tion 
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Einzel-
stunden 

Lerninhalte 
Bezüge zu anderen 

Lehrgebieten 

 
 
 
 

Strategien zur Gesprächsförderung, Konfliktprävention und/oder Deeska-
lation einsetzen 

 

 

 

 

  

 

 
  

 sachliche Position des Gesprächs-
partners akzeptieren 

 mit emotionaler Betroffenheit des 
Gesprächspartners umgehen 

 Einvernehmen über den Sachverhalt 
herstellen 

 Einwände / Vorwände deeskalierend 
behandeln 

 Kooperationsstrategien (Lösungs-
vorschläge, Rollentausch…) anwen-
den 

 Interessensabgrenzung vornehmen 

 

 

Insgesamt: 24 Einzelstunden Unterricht 
 

Methodisch und organisatorisch empfiehlt es sich, das Gesprächstraining im 3. Ausbildungsjahr an ganzen Tagen durchzuführen, dabei 
jeweils einen Schwerpunkt zu den Prüfungsbereichen zu bilden und eine Fachdozentin/einen Fachdozenten hinzuzunehmen. 


